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A 0196/2023 (BJD) 

Auftrag fraktionsübergreifend: Räumliches Leitbild behördenverbindlich 

(13.09.2023)  

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Anpassung des kantonalen Planungs- und Bau- 

gesetzes vorzubereiten, mit der das räumliche Leitbild zu einem behördenverbindlichen Pla-

nungsinstrument weiterentwickelt wird. 

 

Begründung 13.09.2023: schriftlich. 

 

Im Zusammenhang mit der Erheblicherklärung des Auftrags A 0107/2022 «Senkung der Belas-

tung für die Gemeinden bei Ortsplanrevisionen» am 05.09.2023 hat der Kantonsrat den vom 

Regierungsrat vorgeschlagenen Wortlaut abgelehnt, wonach das räumliche Leitbild im Pro-

zess der Ortsplanungsrevision zum behördenverbindlichen Instrument entwickelt werden 

sollte. Die Ablehnung erfolgte allerdings – wie die Debatte zeigte – aus Gründen, die über-

haupt nichts mit dieser beabsichtigten gesetzlichen Weiterentwicklung des räumlichen Leit-

bilds zu tun hatten. Vielmehr war der Kantonsratsmehrheit der Aspekt der spürbaren Auf-

wandreduktion, der im Originalwortlaut stärker zum Ausdruck kam, wichtiger. 

Allerdings wäre unabhängig davon die Weiterentwicklung des räumlichen Leitbilds zu einem 

behördenverbindlichen Instrument richtig, weil ein Bedürfnis der Stimmberechtigten besteht, 

die grossen Linien der Ortsplanung verbindlich mitzubestimmen. Die bewährte Solothurner 

Lösung, wonach der Gemeinderat die Planungsbehörde ist, braucht dafür nicht aufgegeben 

zu werden. Mit der Definition des räumlichen Leitbilds als behördenverbindliches Instrument 

könnte auch der Kritik entgegengewirkt werden, dass die Ortsplanungen undemokratisch 

wären. Die Grundsatzfragen der Planung werden ohnehin im Rahmen des Leitbilds behandelt 

und aufgearbeitet, das von der Gemeindeversammlung oder in einer Volksabstimmung be-

schlossen wird. Es ist folgerichtig, dass dieses Instrument, das vom Souverän verabschiedet 

wird, dann auch von der Planungsbehörde als verbindlich beachtet werden muss. 

 

Unterschriften: 1. Daniel Urech, 2. Barbara Leibundgut, 3. André Wyss, Markus Ammann, Sa-

muel Beer, Hubert Bläsi, Anna Engeler, Simon Esslinger, Heinz Flück, Myriam Frey Schär, Silvia 

Fröhlicher, Laura Gantenbein, Fabian Gloor, Philipp Heri, Urs Huber, Stefan Hug, Karin Kälin, 

Edgar Kupper, Thomas Lüthi, Thomas Marbet, Georg Nussbaumer, Michael Ochsenbein, Mar-

kus Spielmann, Jonas Walther (24) 


